
 

Änderungsantrag  

Fraktion der CDU,  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  

Fraktion der Freien Demokraten,   

zu Gesetzentwurf 

Landesregierung 

Gesetz zur Neuregelung und Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften und zur 

Anpassung weiterer Rechtsvorschriften in der Fassung der Beschlussempfehlung 

und Berichts des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Drucksache 20/6651 zu Drucksache 20/6408 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und Berichts des Ausschusses für 
Wissenschaft und Kunst wird wie folgt geändert: 
 
Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Dem § 40 werden folgende Sätze angefügt: 

 „Die Regelungen zur Festlegung des Wahlverfahrens und des Zeitpunkts der Wahl sollen 
die Voraussetzungen für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung schaffen. Dabei kann ins-
besondere auch die Möglichkeit einer elektronischen Stimmabgabe berücksichtigt wer-
den, wenn bei ihrer Durchführung die geltenden Wahlrechtsgrundsätze vollumfänglich 
gewahrt sind und die Manipulationssicherheit gewährleistet ist.“ 

b) § 85 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

 aa) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:  

  „Die Regelungen zur Festlegung des Wahlverfahrens und des Zeitpunkts der 
Wahl sollen die Voraussetzungen für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung schaf-
fen. Dabei kann insbesondere auch die Möglichkeit einer elektronischen Stimm-
abgabe berücksichtigt werden, wenn bei ihrer Durchführung die geltenden Wahl-
rechtsgrundsätze vollumfänglich gewahrt sind und die Manipulationssicherheit 
gewährleistet ist.“ 

 bb) Im neuen Satz 5 wird das Wort „Es“ durch „Das Studierendenparlament“ ersetzt. 
 
 
Begründung: 

Art. 1 a) und b): 
Durch die Ergänzungen in § 40 und in § 85 Abs.1 sollen Maßnahmen zur Steigerung der Wahl-
beteiligung bei Gremienwahlen an den Hochschulen und bei den Wahlen zum Studierendenpar-
lament, wie das Verfahren der elektronischen Stimmabgabe, ermöglicht werden, sofern hierbei 
geltende Wahlrechtsgrundsätze vollumfänglich berücksichtigt werden.  
 
 
Wiesbaden, 9. November 2021 
 
Für die Fraktion  
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Ines Claus 

 
Für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 

Mathias Wagner (Taunus) 
Für die Fraktion 

der Freien Demokraten 
Der Faktionsvorsitzende: 

René Rock 
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